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Die soziale Bewegung in Frankreich
ie frühere sprichwörtliche Unwissenheit der Franzosen über aus¬
wärtige, namentlich deutsche Verhältnisse hat bekanntlich längst
einem sehr anfmerksnmenInteresse an unsern militärischen, wirt¬
schaftlichen und politischen Angelegenheiten Platz gemacht. Um¬
gekehrt schenkt man in Deutschland der innern, namentlich der

wirtschaftlichen Entwicklung unsrer westlichen Nachbarn zu geringe Beachtung,
Die soziale Frage in Frankreich verknüpft sich fast unwillkürlich mit der Er¬
innerung au die blutige Episode der Kommune von 1871, deren Zeugen wir
ja aus nächster Nähe gewesen sind. Petroleur und Kommunard siud uns
heute noch typisch für den Begriff des französischen Arbeiters, und im letzten
Grunde ist es der Verdacht, auch die deutsche sozialistisch denkende Arbeiter¬
schaft strebe auf den Trümmern der Monarchie die Schreckensherrschaft auf¬
zurichten, was den gebildeten und wohlmeinenden Deutscheu vom vierten
Stande im eignen Volke scheidet und ihn verhindert, mancher begründeten For¬
derung eben dieses Standes gerecht zu werden. Es ist hier nicht der Ort, zu
nntersuchen, ob man einer politischen Partei von mehr als anderthalb Millionen
deutschen Männern nicht Unrecht thut, wenn man Raub, Mord und Braud
für ihre letzte» politischen Ziele oder doch für die mitgewollte Voraussetzung
zur Verwirklichung ihrer Ziele ausgiebt. Auch nicht, ob es eine Entschul¬
digung ist, gegen den Notschrei der wirtschaftlich schwachen taub zu bleiben,
weil sie in ihrer großen Masse fanatischen Führern folgen, von denen einzelne
vielleicht anch vvr dem Verbrechen, mindestens vor dem Staatsverbrechen,
nicht zurückschrecken. Jedenfalls ist es eine Thatsache, daß es auch in Frank¬
reich, dem klassischen Lande der Revolutionen, von jeher eine geschlossene Masse
von Arbeitern gegeben hat nnd noch giebt, die es verstanden haben, sich von
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politischen Parteiungen fern zu halten und sich nur der wirtschaftlichen Orga¬
nisation zu widmen. So berichtet von der Osten, mit dessen trefflicher
Schrift^) sich diese Zeilen beschäftigen sollen, daß sich von den 400 zur
Zeit der ersten französischen Weltausstellung nach Paris einberufenen Arbeiter-
delegirten nur vierzehn bei der vier Jahre später errichteten Kommune lvm-
promittirt haben, lind hat es nicht eine geradezu verblüffende Ähnlichkeit
mit dem neuesten ^Streit der Alten und der Jungen in der deutscheu Sozial-
demvkratie, wenn schon 1882 auf dem Kongreß zu St. Etienne die Marxisten
den Brvussisten oder Pvssibilisteu vorwarfen, daß sie die Partei zu einer par¬
lamentarischen zn machen, statt des revolutionären Umsturzes das Mögliche
zu erreichen suchten, wenn man den Ausschluß von Guesde und Genossen
beantragt, und wenn diese, bevor der Antrag von der possibilistischeuMehrheit
angenommen wird, 2/! Mann stark den Saal verlassen, nm in Roaune ge¬
sondert zu tagen?

Die Anfänge des Svzialismns in Frankreich sind den Greuzbvtenlesern
bereits ans einem frühern Aufsätze in Nnnuner II des Jahrganges 18W
bekannt. Mau wird sich ferner erinnern, daß Napoleon III. die Interessen
des vierten Standes aus Grüudeu somohl der Politik als der Humanität
mächtig gefördert hat. Er entschloß sieh, die bis dnhiu verbotnen Arbeiter-
koalitiouen weuigstens stillschweigend zn dulden, und ermöglichte durch das
Gesetz vom 24. Jnli 1867 ihren engern Zusammenschluß. Freilich zunächst
mir mit dem Erfolge, daß durch zahllose und maßlose Ausstände eine an¬
archische Verwirrung i» der Industrie augerichtet wurde. Von dem Rück¬
schlag der politischen Ereignisse des Jahres 1871 beginnen sich die arbeitenden
Klassen erst I87l> wieder zn erholen. Die folgenden Jahre gelten dem Kampfe
zwischen der politisch-revvlntionären uud der Fachvereinsrichtung innerhalb
der Arbeiterpartei, bis sich 1880 auf dem Nationalkongreß zu Havre die end-
giltige Spaltung zwischen Kvllektivisten nnd Prvgressisten vollzieht (die -iSmen
nnd -isten sind nnn einmal in Frankreich zu Hause). Um diese Zeit zählt
mau bereits 350 Fachvereine mit 60000 Mitgliedern, die vielfach noch auf
die Kompagnvunage, (d. i- die Gesellen-) Verbände des alten Regime zurück¬
reichen. Sie finden mehr uud mehr auch die Anerkennung der Arbeitgeber-,
verbände, die ihrerseits an die alten Innungen anknüpfen. Sie befassen sich
vorzugsweise mit der Arbeiterversicherung, der Fürsorge für den Arbeitsnach¬
weis, zum Teil in Gemeinschaft mit den Unternehmerverbänden, mit dem
Lehrlings- und Fachschulwesen und mit der Geselligkeitspflege, sie begründen
Konsumvereine und Produktivgenossenschaften. Die Union national«? der Ar¬
beitgeber und die Union Äö8 »ynelio-rt« ouvrior« treten mit einander in regel-
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mäßige nnd zwar srenndschaftliche Beziehungen. Die Arbeiter finden die för¬
dernde Teilnahme der gebildeten blasse» und der Regierung. Das; Vertreter
der Behörden zn den Stiftuugsfesteu der Bereine erscheinen, ist keine Seltenheit,
Beamte der Ministerien sind Mitarbeiter am Noniwur «la» »vn<Ii<Äd» ouvnvrs.
Unter diesen Umstände» kvilnte es nicht ansbleiben, das? die Arbeitervereine
von den? Znstande der administrativen Dnldmig bald z»r volle» gesetzlichen
A»erke»»»»g durchdrängen. Sie vollzog sich mit dem (besetz vom 21. Mnrz 1884.

Die beiden grundlegenden Bestimmungen sind im zv>eiten und dritten
Artikel des Gesetzes enthalten und lauten: art. 2. I,»» «zmäi^w ou »880vi-
ittiim« ni'ol'vKionnoUö», maine <Ia <ia vinxt pvr»o>m<>«, oxm-yant la mömv
protvssion, <l<Z8 matter» »iiniluire« »n <iv« profvMion« «o»n«xk« eoiuVnrmit

l'i'itiMiWcnnt'.nl.«lv pwiluit» «lötormmös, pourmnti »s <-.nn8titnm- lidremcmt,
»m>« I'mitvnsuti«» <ln ('loavvruaiiKmt. urt. ^«z» L^iulivul« xryl>'Mi<-»möl8
mit vxc,I»8ivt>,»n',»l'>Nttnr l'ötud« l't til «Iizfvn««! «1o» intvröi.!! <!<:»-
»umi<>i»^. i»«Iu8t>ivl».„lunnu'i'l'.iunx <it !i!>riaotk!8.Im übrigen sind die Ver¬
eine nnr verpslichtet, ihre Satzungen nnd die Namen ihrer Borstandsmitglieder
der Verwaltungsbehörde anzuzeigen. Ihre Mitglieder müssen Franzosen nnd
im Besitze der Ehrenrechte sein. Es steht ihnen frei, sich zu größern Ver¬
bänden zn vereinigen, doch ist diesen der Besitz vo» Grund nnd Boden sowie
die Prozeßfahigteit versagt. Die Syndikate, mit ihrem Immobiliarbesitz ans Ge¬
bäude zu Bersammlnngs-, Bibiiotheks- und Unterrichtszwecken beschränkt, gc>
nießen aber Prvzeßfähigteit und habe» die freie Verwendung über die Mit¬
gliederbeiträge. Sie dürfen sich als Versichernngs- und Pensivnstassen kon-
stituiren nnd Arbeitsnachweise errichten, sie können in allen Streitigkeiten nnd
in Fragen ihres Gewerbes zn Rate gezogen werden, ihre Anlachten stehen im
Prozesse den Parteien znr Berfügnng. Jedem Mitgliede steht jederzeit der
Austritt frei mit dein Rechte, den Beitrag des laufenden Jahres zurückzu¬
fordern, jedoch unbeschadet seiner ferner» Mitgliedschaft an den Hilfskassen
des Syndikats. Gesetzwidriger Eigeutumserwerb ist für nichtig zu erkläre».
Sonstige Znwiderhandlnngen werden nn den Vorstandsmitgliedern mit Geld¬
strafen bis zu 500 Franks geahndet, auch kau» in diesen Fällen ans Be¬
treiben des Staatsanwalts von den Gerichte» die Anflösnng des Syndikats
a u s g e sv r v che» werden.

Das Gesetz vermochte gleichwohl erst nach heiße» Kämpfen »nd nnr mit
geringer Mehrheit dnrchzndringen. Man wies, namentlich im Senat, ans die
revolutionäre Haltung eines großen Teiles der französischenArbeiterschaft hin,
von der sich anch die Fachvereine nicht allgemein ferngehalten hätten, und
besorgte vv» der Organisation der Vereine geradezu die Unterdrückung der
Arbeitgeber. Dagegen heißt es im Kommissionsbericht der Kammer: Die Er¬
fahrung hat gezeigt, daß überall, wo Fachvereine bestehe», die Streiks selten
sind oder rasch beendet werden, Wenn es den Syndikaten gelingt, dnrch frei-
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willig angenommene Vorschriften und ohne Verletzung der persönliche» Frei¬
heit das Herunterdrücken der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter zu verhindern,
werden sie sich um die französische Industrie ein hohes Verdienst erwerben.
Denn Frankreich würde mit überbürdeten uud schwächlichen Arbeitern nicht nur
seine Stellung auf dem Weltmärkte, sondern auch iu der Heimat verlieren.
Endlich sagt der Regiernngsentwnrf: Das Gesetz von 1L64 hat dem Streben
nach fachgenvsfenschaftlicher Vereinigung die Bahn geöffnet, nnd die Probe ist
vollkommen gelungein Die frühere Unterdrückung hatte Spannungen zur Folge,
die fast stets zu Ausbrücheu verbrecherischerGewalt führten. Mit der Freiheit
haben die Gewaltthaten abgenommen. Arbeitgeber wie Arbeiter gebrauche»
das Recht, sich zur Verteidignng ihrer gemeinsamen Interesse» zu verbinden,
im allgemeinen mit Mäßigung und Klugheit, Wo Fachvereiue der Arbeit¬
geber uud Arbeiter neben einander bestehe», da hat man stets die Beobachtung
gemacht, daß die Verständigung leichter uud natürlicher ist. Die Führer der
Fachvereine haben das Gefühl der Verantwortlichkeit und snchen zu einer Lösuug
der schwebenden Fragen zn kommen. Und an Stelle der Leidenschaft der
Menge tritt der gesimde Sin» »nd die Vernnnft hervor, ohne die eine ernste
und dauernde Verständigung nicht möglich ist. Bezeichnend ist, daß es die
Union imtioimlü der Arbeitgeber war, die in letzter Stunde, als das Gesetz
im Senat zn scheitern drohte, mit allem Nachdruck für seine Annahme eintrat.

Gleichzeitig mit dem Gesetz wnrde anch Art, 416 des Strafgesetzbuchs
aufgehoben, der vereinbarte Sperren, Strafen uud Verrufserklärungen, die die
Freiheit der Arbeit beeinträchtige», unter Strafe stellte. Man wollte einer
einheitlichen Disziplin der Syndikate über ihre Mitglieder nicht hinderlich
sein, hielt die allgemeinen Strafbestimmunge» über Thätlichkeiten, Drohungen
und Nötigungen für ausreichend und glaubte, den in den höher» Ständen
und Vernfstreisen täglich geübte» moralische» Zwang beim Arbeiterstande nicht
unterdrücken zu dürfen. Außerdem glaubte mau, daß das freie Austrittsrecht
der Mitglieder ein Gegeugewicht biete.

Was sagt mau wohl in Deutschland, wenn man nach Verabschiedung
des Gesetzes den klerikalen Grafen de Muu triumphirend ausrufe» hört: vor
hundert Jahre» habe ma» das Gewerbe de» Banden der Korporation emtrisse»
nnd die Freiheit proklnmirt, die sich als leerer Wahn erwiesen; jetzt sei man
am Ende der Bahn angekvmme» und die dritte Republik zertrümmere eigen¬
händig die Schöpfungen der erste» nnd richte de» Znstmid der alte» Zeiten
wieder auf. Das Urteil v. d. Ostens über das neue Gesetz geht dahin: es sei
eiu Ausdruck der iu tausend andern Forme» zu Tage treteudeu Bemühuuge»
des Menschen, auch den modernen, für den Weltmarkt arbeitenden Wirt-
schaftsvrganismus zu beherrschen, auch die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse
der „zielbewußten" Einwirkung des menschlichenWillens zu unterwerfen. Ja
er findet, daß mit den, Gesetz der soziale Friede zwischen deu Gesellschafts-
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klaffen prinzipiell geschlossen und der Arbeiterbewegnng der Charakter unbe¬
dingter Rebellion genommen worden sei.

Dieses Urteil mag zu sanguinisch erscheine», wenn man die praktischen
Folgen des Gesetzes überblickt. Immerhin beobachten wir, wie sich die rein
politischen Arbeitervereine mit der wachsenden Bedeutung der wirtschaftlichen
Fachvereine genötigt sehen, Wasser in ihren revolutionären Wein zn gießein
Ja ans verschiednen Kongressen werfe» sie ihren ganzen Programmwulst über
Bord und schicken sich an, auch ihrerseits praktischeWirtschaftspolitik zn treiben.
Außer stände, sich auf den Boden des erlassenen Gesetzes zu stelle» - den»
damit hätten sie auf die politische Thätigkeit verzichten müsse» , vrga»isiren
sie de» Kampf gegen das Gesetz und erreichen in der That, daß sich vo» den
alte» Fachvereiueu bis »»r zwei Drittel, in Paris nur die Hälfte dem
Shudikatsgesetz unterwerfen. Die Possibilisten, wenngleich ausgesprochene
Gegner der eigentlich svzinlrevolntionären Parteien, wisse» im Pariser Ge¬
meinderat de» Fachvereinen wirksame Konkurrenz zu mache», namentlich durch
Errichtuug der großartigen Arbeiterbörse. Doch ist nach den nettesten Beob¬
achtungen der Zug der Bewegung auf gänzliche Enthaltung vo» der Politik
gerichtet, und auch die possibilistischen Fachvereine beginnen sich mehr und
mehr dem Gesetz zu unterwerfen. Anch die weiter links stehenden sozialistischen
Parteien können nicht umhin, sich znr Aufnahme einiger positiven Forderungen
in ihr Programm zu bequemen, um die Herrschaft über die noch zu ihnen
haltenden Fachvereine nicht ganz zu verlieren. Im Gruude »mg es ihnen —
unter der Ful,rnng des neuerdings wieder vielgenannte» Lafargue freilich
mehr darum zu thun sein, die Streiks, uamentlich die der Bergarbeiter, als
politisches Agitativusmittel zu verwerte». Selbstverstä»dlich stehe» auch diese,
die marrMsche» Fachvereme, de», Gesetze über die Syndikate fremd und feind¬
selig gegenüber. Erst recht auch die „allerlinksesteu" unter den vielen Jsten,
die Blanqnisten und Aunrchiste», Aus allen diesen Erscheinungen zieht
v. d. Osten den Schluß, daß sich ein geschlossenes revolutionäres Vorgehe»
des französischen Arbeiterstandes nicht hat herbeiführen lassen, daß er »ach
uud nach von wahnwitzigen Unisturzbestrebungeu zu eiuer realpolitischeu Ver¬
tretung seiner Interessen auf öffentlich rechtlichem wie fachgewerblichem Ge¬
biete gelaugt ist, die vielfach' einen Gegensatz zu den Interessen andrer Be¬
völkerungsklassen hervortreten lassen, einen eigentlich sozialen revolutionären
Charakter aber nicht mehr bieten, daß zu dieser Entwicklung das Aufkommen
einer rein fachgewerblicheu Richtung, das Erstarken fachgewerblicher Verbände
im Gegensatz zu nur der revolutiouüreu Beweguug dienstbaren politischen
Gruppirungen wesentlich beigetragen,, hat, und^dciß die Entwickelung der fnch-
genvssenschaftlichenVerbände durch das Vorhandensein und die Haltung der
Unternehmervereine, die Stelluugunhme der besitzendenKlassen und das Ein¬
greifen der Gesetzgebung eine mächtige Förderung erfahren hat.
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Die rein wirtschaftlichen Fachvereine, sowohl die der Unternehmer als
die der Arbeiter, haben seit Erlas; uiid ans dem Boden des Gesetzes den er¬
freulichsten A»fschw»»g genommen. Allerdings wurden die Präfckte» schon
in einem Ministerialreskript von 1884 angewiesen, die Entwicklung von Fach-
Vereinen nach Möglichkeit zn fördern. Dabei war ihnen aber ansdrnctlich
untersagt, sich in die innern Angelegenheiten der Vereine zu mischen, und als
leitender Gedanke der Regiernng a»sgesproche»l vertrauensvoll und unter
Nichtachtuug der Gefahr einer gemeingefährlichen Organisation des Arbeiter-
staudes korporative Bildnngen in diesem zu stärken und zu verbreiten. So
ist in den Iahreu 1884^-1890 die Zahl der Uuternehmervereine von 28?>
ans 1004 mit 22 Vereinsverbänden nnd insgesamt 87000 Mitglieder», die
der Arbeiterfachvereiiie i» derselbeu Zeit von 248 auf 1000 mit 24 um¬
fassenden Verbände» und insgesamt 124000 Mitgliedern gewachsen.

Werfe» wir einen vergleichenden Blick auf den heutige» Stand der Ver-
ei»ig»»gsbestreb»»ge» i» Deutschland. Auf Seite» der Uuternehmer zeigt die
Großindustrie »eben verschiednen ausgebreitete», doch locker vrganisirteu und
mehr den allgemeinen Interessen gewidmeten Verbänden einige kleine, aber
mächtige Organisationen znr Regelung der Produktion (Kartelle). Die Fest¬
setzung der Arbeitsbedingungen hatte, abgesehen von örtlichen Koalitionen der
Arbeitgeber gegen drohende oder ausgebrochene Arbeiterausstäude, nur der
Priuzipalsvereiu deutscher Vuchdrucker schon längst in sein Programm aufge¬
nommen. Dagegen sind im Kleingewerbe au >'!00000 selbständige Gewerbe¬
treibende in etwa 11000 alten nnd neuen Jnnnngen mit etwa 150 örtlichen
Jnuungsausschnssen, 26 Jnnnngsverbänden nnd einer gemeinschaftlichenZen¬
tralstelle in Berlin vereinigt. Ein stattlicher Erfolg — wenn Zahlen bewiesen!
beider täuscht sich heute niemand mehr darüber, daß die deutschen Jnnnngen
trotz allen Entgegenkommens der Gesetzgebung, trotz der Privilegien der

100o nnd l' der Gewerbeorduung durchaus des frischen, schafseusfreudigen
Geistes entbehren. Ob ihn wohl der sehnlichst verlangte Zunftzwang und
der Befähigungsnachweis bringen werden? Schlimmer noch freilich ist der
namentlich in Süddeutschlaud sich ausbreitende pessimistische Zug, der die Iu-
nuugen antreibt, ihre Organisation mit eigner Hand zu zertrümmern. Auch
die Hoffnung, das; sich den durch das Unfallversichernngsgesetz geschaffenen
Berufsgenossenschaften neue lebenskräftige Gebilde angliedern würden, ist nicht
in Erfüllung gegangen. Man Hort die Besorgnis, daß diese Genossenschaften,
obwohl recht eigentlich ans Selbstverwaltung gegründet, einem selbstgeschaffenen
Bürokratismus verfallen. Umgekehrt ist die Gewerkschaftsbewegung ans
Seiten der Arbeiter seit Aufhebnng des Svzialistengesetzes wieder im mächtigen
Vvrwärtsstreben begriffen. Zwar steht sie hinter ihrem Vorbilde, den englische»
'l-'r^So unions mit über einer Million Mitgliedern noch weit zurück. Doch
wurde schon zn Ende des IahreS 18!>0 die Zahl der deutsche» geN>erkschaftlich
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organisirten Arbiter auf über 270000 geschätzt, ungerechnet 00000 sogenannte
Hirsch-DnnckerscherGewerkvereinler, denen erst kürzlich und nicht ganz vhne
Grund der Vvrwnrs des mirr-,«iuu» LvnIIi» gemacht worden ist. Ein auf den
14. März d. I. nach Halberstadt einberufener allgemeiner deutscher Gewerkschafts¬
kongreß, der sich hauptsächlich mit der Organisationsfrage besassen soll, ver¬
dient die ernsteste Beachtung. Bezeichnend für den jetzigen streng sozialdemo¬
kratischen Zug der Bewegung ist das iu dein Einladuugsschreibeu euthaltene
Bekenntnis: die N^vtweudigkeit und Nützlichkeit der Gewerkschnftsvrgauisatiou
N^erde heute auch vvu den parteigenössischeu (!) Kreisen anerkannt; bis dahin
sei diesen die Gewerkschaftsbewegung nnsvmpathisch gewesen, weil sie fürchteten,
sie werde Selbstzweck werden (!> Also genau der uingekehrte Gang der
Entwickeluug wie in Frankreich. Dort ein allmähliches Losreißen der Be¬
wegung von politischen Einflüssen, cm gewaltiger Aufschwung, sobald die rein
wirtschaftlichen Syndikate gesetzliche Anerkennung gefunden haben. Hier ein
immer rascheres Heruutergleiten iu die Anne der Svzialdemokratie, obwohl auch
die deutschen Gewerkvereiue iu erster Linie auf Besserung ihrer wirtschaftlichen
Lage bedacht sind. Darf dies Wunder nehmen? So lange staatsfeindliche nnd
stantstrene, oder sagen wir lieber politische nnd nicht politische Arbeiterver¬
einigungen mit gleichein Maße gemessen werden, das heißt, so lange beide
gleichmaßig der mehr oder weniger wohlwollenden Willkür veralteter eiuzel-
staatlicher Vereiusgesetze überliefert sind, so lauge wird der Arbeiter lieber dort
Anschluß suchen, wo er nußer wirtschaftlicher Sicherung auch Befriedigung
mächtiger politischer Instinkte zu finden hofft. Entschlösse sich die Reichs¬
gesetzgebung, den Arbeitcrvereiuiguugen Kvrporatiousrechte und damit die
unentbehrliche Grundlage genossenschaftlichen Gedeihens zuzugestehen, unter
der Bedingung, daß sie sich beschränken — nm mit dem französischen Gesetz
zn reden — ans 1'6wctv vt! In äot'öusv äe« iutvrvkj vvonvnüquo», inäustrivl»,
ooinmörewux vt, ^rie,o1v»: gewiß die große Masse der deutschen Arbeiterschaft
würde diese Bedingung gern annehmen. Ein großer Gewinn, die Scheidung
der politischen nnd der wirtschaftlichen Bewegung, würde, wie iu Frankreich,
auch bei uus die fast unausbleibliche Folge sein. Es ist dringend zn wünschen,
daß der jetzt versammelte Reichstag nicht auseinandergeht, vhue diese bedeu¬
tungsvolle Frage gelöst zu haben. In der Sitzung vom 2. Dezember 1891
hat er eine Kommission zur Beratung eines vom Abg. Hirsch eingebrachten
Gesetzentwurfes ähnlicher Tendenz wie das französischeShndikatsgesetz bernsen,
nachdem sich die Redner des Zentrums, des Freisinns und der Svzialdemo¬
kratie wohlwollend, die nationalliberale und die beiden konservativen Parteien
mehr oder weuiger ablehnend hierzu geäußert hatten. Aus der Rede des
sozialdemotratischeu Abgeordneten Molkenbnhr verdient bemerkt zu werden, daß
er es für eines der größten Verbrechen der Bernfsvereine erklärte, wenn sie
Parteipolitische Tendenzen verfolgen wollten.
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.'ii'ehren lvir zu v. d, Osten zurück. Nach seinem Zeugnis wächst in
Frankreich innerhalb der Arbeitervereine die gemäßigte Richtung zusehends,
weun auch der alte revvlntivnäre Geist noch nicht ganz verschwunden ist, die
Beziehungen zu den Unternehmerverbänden sind dauernd freundlich. Bereits
1889 hatten 29 Arbeitgebervereiue und .-N.2 Arbeitervereine die Schlichtung von
Arbeitsstreitigkeiten durch Vereinbarung der beiderseitigen Verbände in ihre
Satzungen aufgenvinmen. Das; die Fachvereiue der Arbeiter dem Widerstaude
der Großindustrie begegne», wo diese sich kräftig genug fühlt, ihrerseits das
Bedürfnis nach Znsammenschluß nicht zu empfinden, darf nicht Wunder nehmen.
Noch immer wird von Unternehmern der Anstritt ans den Fachvereiueu durch
Drohung mit Entlassung erzwungen. Dies hat eine uoch jetzt im Flusse be¬
griffne Bewegung zur Folge gehabt, wonach jedermann ^ also auch der
Arbeiter—, der die Beteiligung an Arbeiterfachvereiuen oder an Koalitionen
gegen Unternehmervereiuigungen hiudert, bestraft werden soll.

v. d. Osten giebt noch eine Übersicht über das außerordentlich reichhaltige
gesetzgeberische Programm der französischen Regierung wie der Kammern, das
das ganze sozialpolitische Gebiet umfaßt, vorläufig freilich einen ziemlich chao¬
tischen Anblick gewährt. Er tritt mit voller Wärme für die Fachvereine so¬
wohl der Arbeitgeber als der Arbeiter ein. Wie Brentano verspricht mich
er sich von festen Organisationen das beste für die Beilegung von Arbeits¬
streitigkeiteu sowie für die Stetigkeit der Arbeitsbedingungen überhaupt, besonders
auch für das Zurückdrängen der sozialrevolntivnären Richtnng zu Gnnsten
nüchterner praktischer Bestrebnugen. Die staatliche Forderung der Fachvereine
erscheint ihm. auch für Deutschland als dringend erforderlich, um so mehr, als unsre
großartige staatliche Regelung des Versicherungswesens, „an deren Erfolge die
Bemühnngen der Arbeiter aller Länder nicht entfernt hinanreichen," den
bestehenden deutschen korporativen Bildungen ein Gebiet entzogen habe,
das sie innerlich zu befestigen geeignet sei. Dies ist insofern nicht ganz
zutreffend, als die Krankenversicherung auf Seiten der Unternehmer auch
den Großbetrieben und den Innungen, auf Seiten der Arbeiter den
freien Hilfskassen überlassen ist, während für die Unfallversicherung die
Vernfsgenossenschaften zur ausgedehutesteu Mitwirkung berufen sind. Den
Kern der Sache trifft v. d. Osten, wenn er in der Befreiung der Arbeiter¬
schaft von Assoziationsschrauteu, die sie an der Einwirkung auf den Arbeits¬
vertrag und auf die Festsetzung der Arbeitsbedingungen hindert, einer Be¬
freiung, die den Drang nach sozialer Anerkennung und Achtung der Persönlichkeit
des Arbeiters zn befriedigen geeignet ist, die sittliche Triebkraft der sozialen
Bewegung erblickt. In der Thatest man kaum berechtigt, über Undankbarkeit
der Arbeiter gegenüber den großartigen Leistungen materieller Fürsorge für
die notleidenden Massen zu klagen, so lange nicht auch diese ihre sittlichen Be¬
dürfnisse Anerkennung gefunden haben. Anch v. d. Osten genügt es nicht,
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um dem sozialen Kampfe seine Bitterkeit zu nehmen, wenn Staat und Gesell¬
schaft bloß aus philanthropischer, wenn auch uoch so anerkennenswerter Ge¬
sinnung heraus Opfer dringen. Es sei in unsrer ja so segensreichenhistorischen
Entwicklung begründet, daß wir uns zu einer grundsätzlichen Anerkennung der
Fnchvereine und ihrer wirtschaftlichen Bestrebungen schwer entschließen konnten,
schwerer als in Frankreich, das schon in der großen Revolution rücksichtslos
mit seiner ganzen Vergangenheit gebrochen habe. Und doch müsse dieser
Schritt versucht werden, wenn die Verquickung politischer, d. h. revolutionärer
mit den rein wirtschaftlichen Interessen innerhalb der deutschen Arbeiterschaft
gesprengt werden solle. Der Verfasser schließt mit der gewiß von jedem Vater-
landsfreunde geteilten Hoffnung, daß sich „unter gerechter und entschlossener
Handhabung einer nicht nur über den Parteien, sondern über den Gesellschafts¬
klassen stehenden Staatsgewalt, unter sittlich freier, hingebender Arbeit aller
von sozialem Pflichtbewußtsein erfüllten positiven Kräfte unsre weitere innere
Entwicklung ohne zu heftige Erschütterungen vollziehen und die Morgenröte
des sozialen Friedens uns wenigstens von ferne noch leuchten werde."

Die preußische Justizverwaltung

ührend den meisten sachlichen Maßnahmen der neuen Negierung
von der Bevölkerung zweifellos volles Vertrauen entgegengebracht
wird und man sich mit dem Geiste, der sich im Regierungs- und
Verwnltungsapparat an den höchsten wie an den untern Stellen
kundgiebt, überwiegend gern und dankbar einverstanden erklärt,

ist dies beides bei einem, und zwar dem grundlegendsten Zweige des Staats¬
lebens, nicht der Fall. Während ferner besonders in Preußen mit den Ministern
Herrfurth, Miquel, Thielen, Berlepsch u. s. w. in die betreffendenRessorts richtiges
Schaffen eingezogen ist, das auf weitgehende Sympathie» rechnen kann, be¬
ginnen über ein ebenfalls neu besetztes Nessort die Klageu und Beschwerden
immer lauter und unabweisbarer zu werden: über die Justizverwaltung und
die Rechtspflege.

Es könnte zunächst nahe liegen, wie dies ja auch von minder kundiger Seite
schon geschehen ist, wo man den Dingen nicht auf den Grund zu sehen vermag,
für diese Thatsache die neuen Justizgesetze vom Jahre 1877 verantwortlich zu
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